Informationsblatt über die Meldung einer Wohnsitzänderung im Zusammenhang mit einer 
An-, Ab- bzw. Ummeldung(
Anhand dieses Informationsblattes können Sie allenfalls bestehende Meldepflichten und zweckmäßige Mitteilungen im Zusammenhang mit Wohnsitzänderungen prüfen. Diese Information soll eine Gedankenstütze sein und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Änderungen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Informationen auf http://www.help.gv.at (Thema: Umzug). 
	Wer ist zu verständigen/sollte verständigt werden?
	Gegenstand der Meldung/Verständigung

	Gerichte und Verwaltungsbehörden, bei denen ein Verfahren anhängig ist, an dem Sie beteiligt sind und von dem Sie Kenntnis haben. 
	Wenn Sie die Adressänderung nicht melden, werden wichtige Schriftstücke (z.B. Urteile, Bescheide, Ladungen) unter Umständen an Ihre alte Adresse zugestellt oder beim Postamt (§ 8 Zustellgesetz) hinterlegt, ohne dass Sie etwas erfahren. Von der Zustellung hängt oft die Möglichkeit ab, Fristen zeitgerecht wahrzunehmen. 

	Bezirkshauptmannschaft (bei Umzug in ein anderes Bundesland unter Umständen die zuständige Bundespolizeidirektion)
	Führerschein:

Keine Anzeigepflicht. 
Pass bzw. Personalausweis:

Keine Anzeigepflicht.
Kraftfahrzeugzulassung:
Es ist eine Meldung an die KfZ-Zulassungsstelle der Versicherung zu erstatten. Bei Wohnsitzwechsel innerhalb desselben Verwaltungsbezirkes ist die Adressänderung innerhalb einer Woche nach Änderung der Meldung durchzuführen. Die Adressänderung ist gebührenfrei. Bei Wohnsitzwechsel in einen anderen Verwaltungsbezirk ist die Adressänderung unverzüglich durchzuführen und gebührenpflichtig.

Waffenrechtliche Urkunden (zB Waffenpass):
Jede Änderung des Wohnsitzes ist innerhalb von 4 Wochen der Behörde, die das Dokument ausgestellt hat, schriftlich anzuzeigen (mündliche Anzeige genügt nicht).
Jagdkarte

Keine Anzeigepflicht

ACHTUNG: GILT NUR FÜR EU- bzw. EWR-BÜRGER UND SCHWEIZER

Anmeldebescheinigung:

Seit 01.01.2006 müssen EU- bzw. EWR-Bürger sowie Schweizer, die sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten, ihre Niederlassung bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft anzeigen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist von der Bezirkshauptmannschaft eine Anmeldebescheinigung auszustellen. Bürger dieser Staaten, die sich bereits vor dem 1. Jänner 2006 nach dem Meldegesetz angemeldet haben und sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, benötigen keine Anmeldebescheinigung. 

	Universität bzw. Fachhochschule
	Studierende sind verpflichtet, die Änderung der Zustell- oder Heimatadresse der Studien- und Prüfungsabteilung zu melden. Die Meldung kann persönlich (Studierendenausweis mitbringen), schriftlich, per Fax oder, wenn angeboten, auch online durchgeführt werden. Hinweis: Bei einer schriftlichen Änderungsmeldung ist dem Brief mit der Bitte um Änderung der Zustell- oder Heimatadresse (mit Angabe der Matrikelnummer) eine Kopie der Innenseite des Studierendenausweises beizulegen bzw. mitzufaxen.

	Dienstgeber
	Dienstnehmer sind verpflichtet, Änderungen des Wohnsitzes dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Dieser muss von sich aus alle Änderungen den Versicherungsträgern (Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung) und dem Finanzamt mitteilen. 

	Versicherungen
	Die Meldepflicht für Wohnsitzänderungen ist meist in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Versicherungsverträge enthalten. Die nicht rechtzeitige Meldung kann eine verspätete Prämienzahlung zur Folge haben und somit den Versicherungsschutz gefährden.    

	Post und Telefon 
	Bei Wohnsitzwechsel im Inland besteht für Brief- und Paketsendungen die Möglichkeit, einen Nachsendeauftrag zu erteilen. Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung eines Nachsendeauftrags 3 Arbeitstage Zeit in Anspruch nimmt. Bei Telefondiensten ist eine Anzeigepflicht der Wohnsitzänderung meist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegt.

	ORF –Gebühreninfoservice (GIS)
	Jede Änderung des Standorts, an dem der Rundfunkteilnehmer Rundfunkempfangseinrichtungen (Fernsehgeräte, Radio) betreibt oder betriebsbereit hält (z.B. bei Übersiedlung) ist bei der GIS zu melden (Internet: www.orf-gis.at).

Hinweis: Autoradios müssen nicht gemeldet werden, sie sind gebührenbefreit. 

	Einrichtungen, mit denen ein Dauerschuldverhältnis besteht (z.B. Energieversorgungsunternehmen, Zeitungen, Mobilfunkbetreiber, Banken)
	Es ist empfehlenswert, allen Einrichtungen, mit denen ein Dauerschuldverhältnis besteht, eine Wohnsitzänderung ehest möglich bekanntzugeben. Oft ist eine Meldepflicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. 

	Bevollmächtigte
	Adressänderungen bei bestehenden Vollmachten (z.B. Anwälte) sind den Bevollmächtigten bekanntzugeben, um die Wahrung der Interessen sicherzustellen. 

	Freunde und Bekannte
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